

[bookmark: _GoBack]Erfüllung der Nachweispflichten nach dem Nachweisgesetz durch die oT-Grundmuster 
(Hinweis: 
In der Übersicht wird nur auf die Muster zur unbefristeten Voll- und Teilzeitbeschäftigung sowie auf befristete Arbeitsverträge mit und ohne Sachgrund Bezug genommen; nicht jedoch auf die Musterverträge zur Beschäftigung von AT – und Lt. - Angestellte sowie auf den Mustervertrag für Minijobber 

	Nachweispflichten nach § 2 Abs. 1 NachwG Nr. …
	Nachweis durch schriftlichen Arbeitsvertrag geführt
	In § …/durch…

	Nr. 1: Vertragsparteien
	
	Präambel

	Nr. 2: Beginn ArbV
	
	§ 1 Ziff. 1



	Nr. 3: Befr. ArbV
	Zum Teil 


	§ 1 Ziff. 2 (Enddatum bei befristeten Vertrag ohne Sachgrund – kalendarische Befristung)
§ 1 Ziff. 2 Der Mustervertrag enthält keine Befristungsregelung und deren vorhersehbaren Dauer.
(bei befristeten Vertrag mit Sachgrund)
Hinweis:
Diesbezüglich ist daher entweder der Nachweis separat zu führen oder in die noch in den Vertrag einzufügende Befristungs-regelung in§ 1 Ziff. 2 gesondert einzufügen


	Nr. 4: Arbeitsort
	
	§ 1 Ziff. 1



	Nr. 5: Tätigkeit
	
	§ 1 Ziff. 1



	Nr. 6: Probezeit
	
	§ 7


	Nr. 7: Arbeitsentgelt
	Zum Teil
	§ 4 weist das Grundentgelt sowie die Abgeltung von Überstunden aus und regelt ferner den Fälligkeitszeitpunkt sowie die Art der Auszahlung; eine dem NachwG vollständig entsprechende Aufnahme aller Entgelt-bestandteile ist im Arbeitsvertragsmuster kaum abzubilden und würde diesen überfrachten. Deshalb sind die weiteren Entgeltbestandteile separat nachzuweisen, sofern sie nicht bereits in anderen schriftlich abgefassten Dokumenten dem Arbeitnehmer ausgehändigt wurden.

	Nr. 8: Arbeitszeit
	
	§ 3; die regelmäßigen Arbeitszeit ergibt sich direkt aus der Vertrag und ist daher nach § 2 Abs. 5 ausreichend nachgewiesen; um auch weitere Punkte wie z. B. die Schichtarbeit i.S.d. § 2 Abs. 4 NachwG nachzuweisen, wird in § 3 Ziff. 2 und 4 auch auf Betriebsvereinbarungen verwiesen; sofern keine Betriebsvereinbarungen existieren und/oder die Klauseln entsprechend durch Streichung angepasst werden, ist der Nachweis gesondert zu führen.

	Nr. 9: Arbeit auf Abruf
	Nicht einschlägig

	Nr. 10: Überstunden
	Zum Teil
	§ 3 Ziff. 3 regelt die Anordnung von Überstunden; die Voraussetzungen der Anordnung lassen sich arbeitsvertraglich und auch AGB-rechtlich im Regelfall nicht abbilden und sind zudem betriebsspezifisch. Diesbezüglich ist daher der Nachweis separat zu führen.

	Nr. 11: Urlaub
	
	§ 6; auch durch Verweis auf die gesetzlichen Regelugen

	Nr. 12: Fortbildung
	
	Der Nachweis ist separat zu führen, da eine Regelung im Arbeitsvertrag unüblich ist.

	Nr. 13: bAV
	
	Der Nachweis ist separat zu führen, da eine Regelung im Arbeitsvertrag unüblich ist.

	Nr. 14: Kündigung
	
	§ 8

	Nr. 15: Verweis TV/BV
	
	§ 2




